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236. Baumschau der Baumschutzkommission 
 

Teilnehmer: Herr Fleischhauer Baumschutzkommission 
   Herr Kleine  Baumschutzkommission 
   Herr Brambora Baumschutzkommission 
   Herr Hirtz  Untere Naturschutzbehörde, Protokollführer 
    
außerdem: Frau Deblitz  Freiraumplanerin 
  
Ort:  Spielplatz Hechtgraben 
Vorhaben: Neubau eines Quartiersspielplatzes 
Datum: 21.10.2022 
 
Anlass der Beratung  
Anlass der Zusammenkunft der Baumschutzkommission ist der geplante Neubau eines 
Quartiersspielplatzes zwischen Waldmeisterstraße und Hechtgraben in Heide-Nord. 
 
Ergebnis des Ortstermins 
Zu Beginn des Termins erläuterte Frau Deblitz die geplanten Maßnahmen. Es soll ein 
neuer Quartiersspielplatz, z. T. auch als Wasserspielplatz, entstehen. Der der Spielplatz 
am Rand des Wohngebietes liegt, soll er in die freie Landschaft eingebunden werden. 
Für die Anbindung des Spielplatzes ist der Neubau von Zuwegungen und die Verlegung 
einer Trinkwasserleitung erforderlich. 
Das Wasserspiel soll auf einer Wiese mit Sämlingsaufwuchs entstehen. Hier sind keine 
geschützten Bäume vorhanden. Die geplante Zuwegung zum Spielplatz soll 
vorzugsweise vom Wendehammer der Waldmeisterstraße aus erfolgen. In diesem 
Bereich befinden sich keine geschützten Bäume. Die entfernt werden müssten. Eine 
andere Wegeführung könnte aber notwendig sein, um die Sicherheit der Kinder vor 
fahrenden Autos zu erhöhen. In diesem Fall könnten geschützte Bäume betroffen sein. 
Alle weiteren Planungen für den Spielplatz sollen sich außerhalb des Bereiches 
geschützter Bäume befinden, so dass auf Baumfällungen verzichtet werden kann. 
Unter dieser Voraussetzung stimmt die Baumschutzkommission dem geplanten 
Vorhaben zu. 

 
Empfehlung der Baumschutzkommission 
Die Baumschutzkommission empfiehlt, der Planung grundsätzlich zuzustimmen. 
Während der Baumaßnahmen sind die vorhandenen Bäume vor Beeinträchtigungen zu 
schützen. Die Zuwegung zum geplanten Spielplatz ist so zu planen, dass auf 
Baumfällungen verzichtet werden kann. 
 
 
aufgestellt:      Kenntnis genommen: 
 

 Hirtz       Kerstin Ruhl-Herpertz 
 Untere Naturschutzbehörde    amt. Fachbereichsleiterin 
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